
mäß Weltklimavertrag zulässig wären (z. B. 
durch „Stilllegung“ von Emissionsrechten) 
– hier geht es aufaddiert um vielleicht 250 
Milliarden (Mrd.) Tonnen CO2 bis 2050 –, 
und er zahlt für „Negativemissionen“ (bis zu 
250 Mrd. Tonnen CO2-Volumen bis 2050, die 
der Atmosphäre entzogen werden), insbe-
sondere durch biologische Sequestrierung, 
primär in Form großflächiger Aufforstung 
auf degradierten Böden in den Tropen.

Freiwillige Klimaneutralität  
leistungsstarker Akteure 
Ein zentrales Element zur Ermöglichung 
dieses großen sachlichen und finanziellen 
Beitrages ist die Idee freiwilliger Klimaneu-
tralität wichtiger Akteure (Organisationen, 
Unternehmen, Privatpersonen) vor dem Hin-
tergrund einer zunehmenden „Moralisierung 
der Märkte“ [11] und einer immer stärkeren 
CSR-Orientierung (Corporate Social Re-
sponsibility = Unternehmerische Gesell-
schaftsverantwortung) von Markenunter-
nehmen in Wechselwirkung mit intelligenten 
und leistungsstarken Konsumenten (z. B. den 
sogenannten LOHAS) im Kontext eines Sus-
tainable Marketing Management [5]. Diese 
Idee fördert zudem den technischen Umbau 
der Zivilisation durch Reduktion von Emis-
sionsrechten und dazu korrespondierend ein 
„Green Race“ im Bereich klimafreundliche 
Technologien. Zusätzlich füllt sie potenziell 
den Green-Climate-Fund zugunsten sich 
entwickelnder Staaten, der ab 2020 (min-
destens) 100 Mrd. US-$ pro Jahr betragen 
soll und dessen Finanzierung bis heute un-
klar ist. Ein weiterer Finanzbeitrag betrifft 
die Förderung sich entwickelnder Länder, 

D 
er vorliegende Text beschreibt mit 
Blick auf die laufenden Klimaver-

handlungen und den dort verabredeten 
„Fahrplan“ einen Vorschlag für einen Welt-
klimavertrag Ende 2015, der 2020 in Kraft 
treten soll mit dem das 2-°C-Ziel noch er-
reicht werden kann, auch bei weiterem 
moderatem wirtschaftlichem Wachstum in 
den Industrieländern und raschem (aufho-
lendem) Wachstum in der übrigen Welt [7, 
8, 12]. 

Dabei wird versucht, alle im Rahmen eines 
Potsdam-Workshops im Jahr 2013 [10] ge-
nannten zusätzlichen Restriktionen bzw. 
Anforderungen an ein Klimaabkommen 
(über die Annahmen in [9] hinaus) zu be-
rücksichtigen. Zugleich wird versucht, die 
teilweise sehr unterschiedlichen Interessen 
der verschiedenen Staaten in Betracht zu 
ziehen, ebenso wie die „verfahrene Ver-
handlungssituation“ und den engen ver-
bliebenen Zeitrahmen bis Ende 2015.

Grundsätzliche Überlegungen  
zu einem neuen Vertragsentwurf
Im folgenden pragmatischen Vorschlag für 
einen Weltklimavertrag wird stärker als 
meist in der Literatur auf das Potenzial von 
Negativemissionen (unter anderem zum 
Zeitgewinn) gesetzt. Ferner wird eine weit-
gehende Arbeitsteilung zwischen Politik und 
dem Privatsektor (Unternehmen, Organisa-
tionen, Individuen) angestrebt. Dabei leis-
tet der Privatsektor zwei große Beiträge: 
Er bezahlt (Staaten) direkt oder indirekt 
dafür, dass weniger Emissionen auf dem 
Territorium eines Staates erfolgen, als ge-

Franz Josef Radermacher

Weltweite Wiederbewaldung: Zentraler Bau-
stein zur Einhaltung der 2-Grad-Obergrenze

z. B. im Kontext von Aufforstungsprojekten 
in den Tropen zur Erzeugung von Negativ-
emissionen. Über die (freiwillige) Klimaneu-
tralität vieler ökonomisch leistungsstarker 
Akteure kommt neben der unterschiedlichen 
Verantwortung von Industriestaaten und 
Nicht-Industriestaaten zugleich eine wich-
tige zweite Gerechtigkeitsdimension zum 
Tragen, nämlich die unterschiedliche Ver-
antwortung leistungsstarker Konsumenten 
– und ihrer Lieferanten – in Klimafragen im 
Verhältnis zur übrigen Bevölkerung [2].

Es sei an dieser Stelle hervorgehoben, dass 
aus Sicht des Autors die Reduktion von be-
stehenden Emissionsrechten zu einem be-
stimmten Zeitpunkt in der Zukunft und die 
Finanzierung von Negativemissionen durch 
leistungsstarke Akteure des Privatsektors 
(Organisationen, Unternehmen und Privat-
personen), die sich klimaneutral stellen 
wollen, ein entscheidender Ansatzpunkt ist, 
wenn das 2-°C-Ziel noch erreicht werden 
soll [3, 9]. Indirekt zahlt dann vor allem 
das reiche Premiumsegment, also die glo-
bal leistungsstärksten Konsumenten und 
ihre Unternehmen, für den „Umbau der Zi-
vilisation“. Hier liegt neben der Nord-Süd-
Thematik eine zweite wichtige Gerechtig-
keitsdimension vor, die bei der Lösung des 
Klimaproblems berücksichtigt werden muss 
[2]. Noch deutlicher: Ein deutscher Hartz-
IV-Empfänger kann zum Beispiel nicht die 
Klimakosten für den Lebensstil eines indi-
schen Milliardärs bezahlen. Dies wird kei-
nen Konsens finden. Verwiesen sei dazu auf 
die wichtige Erkenntnis aus [2], dass das 
2-°C-Ziel noch problemlos erreicht werden 
könnte, wenn alle Menschen ihre individu-
ell zurechenbaren Klimagasemissionen auf 
ihrem Niveau von 2008 halten würden, so-
fern dieses unter 8 Tonnen pro Jahr lag, und 
sich ansonsten auf  maximal 8 Tonnen pro 
Jahr begrenzen würden.

Die Premiumkonsumenten, die teilweise 
über 100 Tonnen CO2-Emissionen pro Jahr 
verursachen, sollten sich deshalb im Kli-

maschutz freiwillig besonders engagieren. 
Sich individuell und freiwillig klimaneut-
ral zu stellen, ist dafür ein attraktives (und 
bezahlbares) Angebot. Dies war ein zen-
trales Thema in [9] und wird in der Folge 
weiter ausgeführt. Der erforderliche Bei-
trag des Privatsektors könnte, aufaddiert 
bis 2050, bilanziell ein Volumen von viel-
leicht 500 Mrd. Tonnen CO2-Emissionsver-
meidung bzw. -entzug aus der Atmosphäre 
ausmachen. Die Kosten dafür könnten bei 
etwa 5.000 Mrd. US-$ liegen, also bei etwa 
125 Mio. US-$ bis 150 Mrd. US-$ pro Jahr. 
Das ist spürbar, aber für die angesproche-
ne Gruppe verkraftbar. Besonders betroffen 
sind direkt oder indirekt vor allem etwa 2 % 
der Weltbevölkerung, nämlich die Bezieher 
der höchsten Einkommen.

Bilanzen, Emissionsverläufe,  
Potenziale – Vertragsbausteine 
Der folgende Ansatz fragt nach der Struk-
tur eines möglichen Klimavertrages im Jahr 
2015, der ab 2020 gelten soll, und nach 
möglichen Maßnahmen für die Zeit bis 
2020. Hierzu wird eine grafische Abbildung 
zu erwartender bzw. wünschenswerter und 
unter Einsatz verschiedener Instrumente 
erreichbarer Emissionsverläufe zugrunde 
gelegt (s. Abb. 1). Es handelt sich um eine 
Weiterentwicklung der entsprechenden Ab-
bildung aus [9]. 

Sie umfasst 4 Kurven: (1) die rote „No-con-
tract“-Kurve, (2) die schwarze (erwartete) 
Vertragskurve, (3) die blaue (pragmatische) 
Grenzreduktionskurve sowie (4) die grüne 
2-°C-Kurve. Der Verlauf der „No-contract“-
Kurve ist bis weitgehend 2040 kompatibel 
mit den Aussagen des kürzlich erschiene-
nen International Energy Outlook 2013 
[15]. Die 2-°C-Kurve orientiert sich an der 
sogenannten WBGU-Budgetgleichung [14]. 
Die Kurvenstruktur ist generisch. Die be-
schriebenen, angenäherten Verläufe sind 
grundsätzlich zwingend, wenn das 2-°C-
Ziel, egal auf welche Weise, eingelöst wer-BI
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den soll. Die zentrale Frage ist dann: Wird 
das Klimaproblem gelöst und wie sehen die 
exakten Verläufe der genannten Kurven in 
der Realität aus? Angegeben sind hier nur 
Prinzipverläufe.

1. Kopenhagen-Formel als Grundlage
Der Vertragsvorschlag orientiert sich wie 
schon der ursprüngliche Vorschlag an der 
Kopenhagen-Formel: Industrieländer sen-
ken ihre Emissionen absolut, Nicht-Indus-
trieländer relativ zu ihrer wirtschaftlichen 
Wachstumsrate ab. Staaten legen dabei ihre 
jeweiligen Reduktionsziele (Pledges) indi-
viduell und unabhängig voneinander fest. 
Ein Green-Climate-Fund von mindestens 
100 Mrd. US-$ pro Jahr, finanziert durch die 
Industrieländer, zur Unterstützung von kli-
mabezogenen Maßnahmen in den übrigen 
Ländern, ist ein weiteres wesentliches Ele-
ment des Pakets. Es besteht die Hoffnung, 
dass gewisse Absprachen auch bereits den 
Zeitraum 2016–2020 betreffen.

2. Resultierendes dynamisches Cap
Aus der Umsetzung der Kopenhagen-Formel 
resultiert ein dynamisches weltweites Cap 

(die schwarze Vertragskurve (2)), das tem-
porär noch wachsen kann, parametrisiert 
anhand der wirtschaftlichen Wachstums-
raten der Nicht-Industrieländer.

3. Inhomogener Instrumentensatz 
auf Regierungsseite
Gemäß Potsdam-Workshop [10] kann für 
2020 kein homogenes globales Cap-and-
Trade-System erwartet werden. Stattdessen 
wird ein inhomogener Instrumentensatz 
auf Seiten der Staaten zur Durchsetzung 
ihrer Vertragszusagen berücksichtigt, der 
folgende Punkte umfasst:

• Regionale Cap-and-Trade-Systeme
• Carbon-Tax
• Waldschutz und Aufforstung
• Förderung erneuerbarer Energien
• Durchsetzung von energetischer Sanie-

rung
• Energie-Mix-Vorgaben
• Investitionsförderung im Bereich Sanie-

rung
• Eingriffe im Energiesektor
• Bilanzierung fossiler Energieträger
• Förderung eines klimaorientierten 

Green-Race auf der Technikseite

Abb. 1: Verschiedene Entwicklungen von Klimagasemissionen bis 2050
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Ein Klimavertrag nach Kopenhagen und Cancún – diverse Caps und Reduktionspfade
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4. Erwartetes Absenkvolumen
von 500 Milliarden Tonnen
Auf der beschriebenen Basis wird erwartet, 
dass die Politik über den genannten Welt-
klimavertrag bis 2050 eine Absenkung der 
für den „No-contract“-Fall geschätzten 
1.600 Mrd. Tonnen Gesamtklimagasemissio-
nen aus fossilen Quellen um etwa 500 Mrd. 
Tonnen auf dann noch 1.100 Mrd. Tonnen 
leisten kann gegenüber dem Fall, dass es zu 
keinem Weltklimavertrag kommt. (Übergang 
von der „No-contract“-Kurve (1) zur Ver-
handlungskurve (2) in Abb. 1).

5. Fortführung  
bewährter Instrumente
Vorgeschlagen und unterstellt wird eine 
Anpassung und Fortführung der bewährten 
Instrumente Emission Trading, Joint Imple-
mentation und Clean Development Mecha-
nism (CDM) des Kyoto-Vertrags unter den 
neuen Randbedingungen als Teil des Welt-
klimavertrags.

6. Zentrale Einbindung des Privatsektors
Das nach Regierungshandeln erwartete auf-
addierte Volumen an CO2-Emissionen aus 
fossilen Quellen von 1.100 Mrd. Tonnen bis 
2050 liegt immer noch um etwa 500 Mrd. 
Tonnen oberhalb des Wertes von etwa 600 
Mrd. Tonnen, der aufgrund der WBGU-Bud-
getgleichung [14] mit der Erreichung des 
2-°C-Ziels noch kompatibel wäre. Hier ist 
in Arbeitsteilung mit der Politik der Privat-
sektor (Unternehmen, Organisationen, Pri-
vatpersonen) massiv gefordert, diese Lücke 
durch freiwillige Maßnahmen zu schließen.

Die Politik muss hierfür den Rahmen bieten, 
einerseits durch die beschriebene dynami-
sche Deckelung der Gesamtemissionen auf 
zunächst etwa 1.100 Mrd. Tonnen, ande-
rerseits durch Ermöglichung bzw. Förde-
rung von Aktivitäten des Privatsektors zur 
Schließung der Restlücke. Das betrifft die 
steuerliche Behandlung solcher Beiträge 
als Betriebsausgaben von Unternehmen. 
Die freiwilligen Beiträge des Privatsektors 

sind von entscheidender Bedeutung, wenn 
die 2-°C-Obergrenze noch eingehalten 
werden soll. Volumenmäßig müssen sie 
etwa denselben Umfang ausmachen wie 
der unmittelbare Beitrag der Politik, also 
etwa 500 Mrd. Tonnen bis zum Jahr 2050. 
Für den Privatsektor bestehen insbesonde-
re die beiden nachfolgend beschriebenen 
Ansatzpunkte für entscheidende Beiträge 
zum Klimaschutz, nämlich „Stilllegung“ von 
Emissionsrechten und „Erzeugung von Ne-
gativemissionen“.

7. „Stilllegung“ durch den Privatsektor
Freiwillige Aufbringung von Finanzmitteln 
durch den Privatsektor, um in Wechsel-
wirkung mit den Staaten die zulässigen 
Emissionen weiter abzusenken, z. B. durch 
Stilllegung von Emissionszertifikaten in 
einem regionalen Cap-und-Trade-System. 
Dies ist potenziell möglich und politisch 
tragbar, solange das abgesenkte Emissions-
niveau noch mit weiterem (mäßigen) Wirt-
schaftswachstum in den OECD-Staaten 
und raschem, aufholendem Wachstum in 
den übrigen Staaten verträglich ist. Wahr-
scheinlich wird es nicht gelingen, das dafür 
geschätzte Potenzial von vielleicht 300 Mrd. 
Tonnen bis 2050 voll auszuschöpfen, da die 
präzise Fixierung des vorhandenen Poten-
zials (sogenannte Grenzreduktionskurve) 
schwierig ist. Denkbar und pragmatisch 
umsetzbar erscheinen aber etwa 250 Mrd. 
Tonnen so vermiedene Emissionen bis 2050 
(Absenkung der Verhandlungskurve (2) zur 
(pragmatischen) Grenzreduktionskurve (3) 
in Abb. 1).

8. „Negativemissionen“  
durch den Privatsektor
Freiwillige Finanzierung der Erzeugung von 
Negativemissionen: Durch Negativemissio-
nen wird der Atmosphäre CO2 entzogen. 
Dies kann insbesondere über biologische 
Sequestrierung geschehen (Schließung der 
Sequestrierungslücke in Abb. 1). Dazu ge-
hören ein wirksamer Waldschutz, Grün-
land-Management, Management von BI
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Feuchtbiotopen und insbesondere interna-
tionale Aufforstungsprogramme in den Tro-
pen. Über die Erzeugung von Negativemis-
sionen muss eine Absenkung der Belastung 
der Atmosphäre im Umfang von etwa 250 
Mrd. Tonnen CO2 bis 2050 geleistet werden, 
wenn das 2-°C-Ziel noch erreicht werden 
soll (Übergang von der Grenzreduktions-
kurve (3) zur 2-°C-Kurve (4) in Abb. 1). Dies 
ist sehr ambitioniert, aber bei großen An-
strengungen wohl noch machbar. Im Auf-
forstungsbereich erfordert das Gesagte die 
Aufforstung von 500 bis 1.000 Mio. Hektar 
degradierter Böden [16].

9. (Mit-)Finanzierung des  
Green-Climate-Funds 
Weitgehende Finanzierung des Green-Cli-
mate-Funds über Leistungen des Privat-
sektors [1, 3], insbesondere im Kontext 
„Stilllegung“ (vgl. 7); zugleich Förderung 
sich entwickelnder Staaten im Rahmen von 
Klimapartnerschaften über die Finanzie-
rung der Erzeugung von Negativemissionen 
(vgl. 8): Auf diesem Wege wird insbesonde-
re die „Gerechtigkeitslücke“ in Klimafragen 
zwischen Premiumkonsumenten mit Pro-
Kopf-Emissionen von weit über 10 Tonnen 
pro Jahr und den übrigen Bürgern geschlos-
sen [2]. Dies ergänzt die Schließung der Ge-
rechtigkeitslücke im Klimabereich zwischen 
entwickelten und sich entwickelnden Staa-
ten durch den angestrebten Weltklimaver-
trag.

10. Propagierung einer Klimaneutralitäts-
bewegung des Privatsektors
Propagierung einer Klimaneutralitätsbewe-
gung des Privatsektors zur breiten Umset-
zung der Mechanismen „Stilllegung“ und 
„Erzeugung von Negativemissionen“. Es gibt 
heute schon eine starke Bewegung in diese 
Richtung im Kontext von CSR-Maßnahmen 
und einer Nachhaltigkeitsorientierung von 
Unternehmen. Dies wird durch das Ein-
kaufsverhalten aufgeklärter Konsumenten 
im Kontext einer „Moralisierung der Märk-
te“ gefördert [5, 11] (Reputationsthematik).

11. Vorschlag für einen „Global Neutral“  
der Vereinten Nationen
Es wird angeregt, dass die Vereinten Na-
tionen rasch ein (freiwilliges) „Global 
Neutral“-Programm analog dem „Global 
Compact“ initiieren. Dieses soll weltweit 
Unternehmen motivieren, sich nach einem 
individuellen Fahrplan innerhalb von ma-
ximal zehn Jahren klimaneutral zu stellen, 
freiwillig und über gesetzliche Vorgaben hi-
naus. Neben der Erhöhung der Energieeffi-
zienz, der Nutzung von grüner Energie und 
der Änderung von Verhaltensweisen bieten 
sich hierfür insbesondere die Instrumente 
„Stilllegung“ und „Erzeugung von Negativ-
emissionen“ an. Die jährlichen Reduktions-
schritte in Richtung Klimaneutralität sollen 
zumindest linear, möglichst noch größer 
sein. Dies bedeutet z. B., dass sich die Kli-
magasemissionen eines sich am „Global 
Neutral“ beteiligenden Unternehmens in-
nerhalb der ersten fünf Jahre mindestens 
halbieren müssen.

12. Grenzausgleichsabgaben
Festlegung eines Regimes von Grenzaus-
gleichsabgaben auf Importe in Vertrags-
staaten des angestrebten Weltklimavertrags 
aus Staaten, die sich an einem Weltklima-
vertrag nicht beteiligen, und zwar in einer 
Weise, die mit den Anforderungen der WTO 
kompatibel ist [4]: Auf diesem Wege verliert 
ein „Free-riding“ im Klimabereich seinen 
ökonomischen Reiz. Es ist zu erwarten, dass 
sich bei Verabredung von Grenzausgleichs-
abgaben gegen Free-rider fast alle Staaten 
im Rahmen eines Weltklimaabkommens be-
teiligen werden. 

Dies ist auch deshalb wichtig, weil der 
grenzüberschreitende, durch Handel indu-
zierte, indirekte Austausch von Verantwort-
lichkeiten in Bezug auf die Erzeugung von 
Klimagasemissionen ständig an Gewicht 
und Bedeutung gewinnt [6]. Hinzu kommt, 
dass auf diesem Weg endlich ein Carbon-
Leakage-freies [13] internationales Klima-
regime erreicht werden kann.

Umsetzung eines  
Weltaufforstungsprogrammes

Mit einem Programm für biologische Seques-
trierung (Humusbildung, Grünlandmanage-
ment, Management von Feuchtbiotopen) 
sowie insbesondere mit Weltwaldschutz so-
wie einem Weltaufforstungsprogramm auf 
1,5 Mio. km2 bis zum Jahr 2020 und 5–10 
Mio. km2 bis zum Jahr 2050 könnte die Se-
questrierungslücke geschlossen werden (F2 
in Abb. 1). Restaurierter Wald kann und soll 
dabei in einem etwa 40-Jahres-Rhythmus 
genutzt werden, wobei immer sofort wieder 
aufgeforstet wird. Die Zeitsituation ist kri-
tisch. Die Weltgemeinschaft hätte vor zehn 
Jahren die 2-°C-Obergrenze auch noch ohne 
Weltaufforstungs- und Landschaftsrestau-
rierungsprogramm erreichen können; in ei-
nigen Jahren wird selbst ein entsprechendes 
Programm auf 10 Mio. km2 nur noch dann 
ausreichen, wenn sehr viel genutztes Holz 
über die Verarbeitung für Jahrzehnte kon-
serviert wird. 10 Mio. km2 sind nach vorlie-

genden Analysen die Obergrenze an welt-
weit verfügbaren Flächen, die zur Nutzung 
für das Programm infrage kommen.

Auf welchen Flächen sollen  
die großen Aufforstungen erfolgen?
Die Aufforstung soll primär auf Flächen in 
den sich entwickelnden Ländern erfolgen, 
die früher abgeholzt wurden, und zwar in 
solchen Fällen, in denen die Böden heute 
ausgelaugt sind und eine attraktive, ökolo-
gisch tragfähige alternative Nutzung nicht 
mehr sinnvoll möglich ist. Nach den Unter-
suchungen des World Resources Institute 
gibt es etwa 5 bis 10 Mio. km2 solcher Flä-
chen weltweit. Die Basis für die angedach-
ten Programme ist also vorhanden.

Wie ist die Nutzungskonkurrenz?
Die betreffenden Flächen sind heute zum 
Anbau von Nahrungsmitteln und Agro-
Treibstoffen nicht geeignet, insofern gibt es 
kaum direkte Konkurrenz. 

Aufforstungen – hier in Benin – sowie eine nachhaltige Waldbewirtschaftung und Holznutzung leisten einen wichtigen 
Beitrag zum Klimaschutz. 
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Win-Win-Potenziale
Weltweite Waldaufforstung und Land-
schaftsrestaurierung besitzt eine Vielzahl 
von Win-Win-Potenzialen, von verbesser-
tem Wasserhaushalt über neu entstehende 
Infrastruktur, von Arbeitsplätzen über Er-
nährung, von vielfältigen Werkstoffen und 
nutzbaren Materialien bis zu einem enor-
men Volumen an Biomasse und erschließ-
barer Formen von erneuerbarer Energie. 
Wird Holz als Rohstoff genutzt, was sehr 
ist, dann kann das CO2 der Atmosphäre noch 
viel länger und in noch größeren Volumina 
entzogen werden. Hinweis: Es geht, wie be-
schrieben, bei dem Weltaufforstungs- und 
Landschaftsrestaurierungsprogramm pri-
mär um Zeitgewinn. Das einmalige Entzie-
hen von CO2 aus der Atmosphäre bleibt bei 
regelmäßiger Waldnutzung und sofortiger 
Aufforstung erhalten.

Sind die Kosten tragbar? 
Über 35 Jahre geht es (inklusive Waldschutz) 
um die Stilllegung bzw. Neutralisierung von 
bis zu 500 Mrd. Tonnen CO2; also pro Jahr 
im Mittel um etwa 14 Mrd. Tonnen. Das ent-
spricht pro Jahr etwa zwei Fünfteln der heu-
tigen jährlichen weltweiten CO2-Emissio-
nen aus fossilen Quellen. Diese übersetzen 
sich unter Berücksichtigung der aus Auf-
forstungsprogrammen resultierenden er- 
heblichen zukünftigen Einnahmen in 150 
bis 300 Mrd. US-$ pro Jahr als erforderliches 
Finanzvolumen, das vonseiten des privaten 
Sektors zur Erreichung von (individueller) 
Klimaneutralität aufgebracht werden müss-
te. Wenn nur ungefähr das reichste Prozent 
der Weltbevölkerung – dies sind 100 Mio. 
Menschen– je 1.500 bis 3.000 US-$ pro Jahr 
direkt oder indirekt (über nachgefragte Gü-
ter und Dienstleistungen) für Klimaneutrali-
tät aufbringen, wäre das benötigte Finan-
zierungsvolumen bereits erreicht.

Abschluss 
Es geht bei dem beschriebenen Weltwald-
aufforstungs- und Landschaftsrestaurie-

rungsprogramm nicht um eine Alternative 
zum Umbau der Industriegesellschaft zu 
immer mehr „grüner“ Energie und zu dar-
an angepassten Lebensstilen. Diese Verän-
derungen müssen in jedem Fall erfolgen, 
wenn die 2-°C-Obergrenze erreicht werden 
soll. Es geht vielmehr darum, in einem Pa-
rallelprozess die erforderliche Zeit zu einer 
maximalen Ausschöpfung der Möglichkei-
ten im technisch-organisatorischen Bereich 
und bezüglich der Lebensstile zu gewinnen, 
unter dem Motto: „Einmal Klimaschutz ist 
nicht genug“. Als Beispiele für entsprechen-
de Aktivitäten sei darauf verwiesen, dass 
sich die Allianz Versicherung seit 2012 und 
die Deutsche Bank seit 2013 vollständig 
klimaneutral stellen. Als hervorragendes 
Beispiel für Österreich sei das Klimaneu-
tralitätsbündnis Vorarlberg genannt, bei 
dem sich dortige Unternehmen in jährlich 
mindestens linearen Teilschritten bis 2025 
vollständig klimaneutral stellen (mehr In-
formationen unter claus.steurer@aon.at).

Ohne die Erschließung eines Zeitgewinns 
ist die 2-°C-Obergrenze in politisch kon-
sensfähiger Weise nicht mehr erreichbar. 
Die Zeitnot resultiert daraus, dass die Staa-
ten der Welt schon viel zu lange keine Eini-
gung bezüglich eines tragfähigen Klimaver-
trags erreicht haben. Klimaneutralität ist 
der Finanzierungsschlüssel zur Erreichung 
des beschriebenen Ziels und damit das 
Gegenteil von „Freikauf“, wie Aufforstung 
manchmal abqualifiziert wird. Beide Hand-
lungsstränge müssen parallel mit höchster 
Kraft verfolgt werden. Da der Staatenge-
meinschaft die Zeit unwiederbringlich da-
vonläuft, sind massive Schritte erforderlich. 
Schon in einigen Jahren wird uns selbst der 
„Joker Wald“ die Chance für die Einhaltung 
der 2-°C-Obergrenze nicht mehr eröffnen. 
Wir müssen rasch handeln oder die 2-°C-
Obergrenze aufgeben. In diesem Sinne 
propagieren der Autor und die Senate der 
Wirtschaft in Deutschland und Österreich 
den oben beschriebenen „Global Neutral“ 
der Vereinten Nationen in Fortführung des 

„Global Compact“, der Unternehmen welt- 
weit motivieren soll, sich freiwillig und über 
gesetzliche Vorgaben hinaus innerhalb von 
zehn Jahren in jährlich mindestens linea-
ren Verbesserungsschritten klimaneutral 
zu stellen. Das Klimaneutralitätsbündnis in 
Vorarlberg ist Vorbild für diesen Vorschlag.
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Hinweis
 Dieser Text baut auf einem Artikel auf, der 
für eine Journal-Publikation vorgesehen 
ist. Eine Langvariante ist als FAW/n-Re-
port verfügbar (www.faw-neu-ulm.de). Der 
Text ist eine Fortschreibung eines Papers in 
GAIA (vgl. [9]) und inkorporiert vielfältige 
Anregungen aus einem von Prof. Töpfer 
im IASS-Institut in Potsdam im September 
2013 zum Thema durchgeführten Workshop 
[10]. Eingeflossen sind in diesen Text zu-
dem die Erfahrungen aus dem durch den 
Senat der Wirtschaft und die World Forest 
Foundation mit Unterstützung durch das 
Bundesministerium für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung (BMZ) und 
der Deutschen Gesellschaft für Internatio-
nale Zusammenarbeit (GIZ) am 20. März 
2014 in Berlin durchgeführten Entscheider-
kongress „Für Wirtschaft und Gesellschaft. 
Mehr Wert durch mehr Wald“.
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